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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 2. Mai 2024 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste 
Aktenzeichen: 10 24 07 
 

Vorlagen-Nr.  849-2020/2025 

Sachbearbeitung: Ursula Gilleßen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 14. Mai 2024  

 

 

Personelle Besetzung der Ausschüsse 

 

Sachverhalt: 

Die CDU-Fraktion schlägt mit Schreiben vom 24. April 2024 die folgenden Ausschussnachbe-

setzungen und -umbesetzungen vor.  

 

Ausschuss für Generationen, Integration und Soziales 

Herr Marcus Coenen, Kapellenstr. 2, 41372 Niederkrüchten, wird als Ratsmitglied zum Mitglied 

des Ausschusses bestellt.  

 

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft 

Herr Marcus Coenen wird als Ratsmitglied zum jeweils dritten Vertreter für Herrn Walter Mi-

chiels, Herrn Heinz Wallrafen und Herrn Florian Wochnik bestellt.  

 

Frau Iris Meisel hat ihr Ratsmandat mit Ablauf des 31. März 2024 niedergelegt. Die bislang von 

ihr wahrgenommenen Mitgliedschaften in den v. g. Ausschüssen waren seit ihrem Ausscheiden 

unbesetzt.  

 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten 

Herr Alexander Rölkes, Dam 80 a, 41372 Niederkrüchten, wird als sachkundiger Bürger – an-

stelle von Herrn Marcus Coenen – zum Mitglied des Ausschusses bestellt.  
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Herr Andreas Breuer, Lerchenweg 14, 41372 Niederkrüchten, wird als sachkundiger Bürger 

zum jeweils dritten Vertreter für Herrn Alexander Rölkes und Herrn Paul Christian Küskens be-

stellt.  

 

Personelle Um- und Nachbesetzungen der Ausschüsse gemäß § 50 Absatz 3 Satz 1 Gemein-

deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sollten – aus Vereinfachungsgründen 

– möglichst durch jeweils einstimmige Beschlüsse der Ratsmitglieder erfolgen; etwaige Stimm-

enthaltungen sowie ungültige Stimmen sind für die erforderliche Einstimmigkeit unschädlich. 

Falls ein Ausschussmitglied selbst seine Mitgliedschaft niedergelegt hat oder verstorben ist, 

steht der Fraktion oder Gruppe, der das Ausschussmitglied bei seiner Wahl angehörte, ein Vor-

schlagsrecht für die Ersatzwahl zu; für diese Fälle der Nachwahl bedarf es lediglich eines Mehr-

heitsbeschlusses. Der Bürgermeister stimmt bei den personellen Besetzungen der Ausschüsse 

nicht mit.  

 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

1. Wahlvorschlag der CDU-Fraktion vom 24. April 2024 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

Sachkonto/PSP-Element bzw. Kostenstelle:  

Kosten der Maßnahme:   

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungsangelegen-

heit 
☒ 




